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Fassung gemäss 1. Lesung im Stadtrat vom 12. Januar 2016 
 
 
BESCHLUSS   des Grossen Gemeinderats von Zug Nr.       

vom …….. betreffend 

 

 
R E G L E M E N T  

Ü B E R  D I E  B E N Ü T Z U N G  D E R  Ö F F E N T L I C H E N  A N L A G E N  
 

Der Grosse Gemeinderat von Zug, 

 

gestützt auf § 16 Abs. 2 Bst. b der Gemeindeordnung der Stadt Zug vom 1. Februar 2005 1), 

 

b e s c h l i e s s t :  

 
1. Abschnitt: Einleitende Bestimmungen  
 

§ 1 

Zweck  

 
1 Dieses Reglement regelt die Benützung der öffentlichen Anlagen der Stadt Zug. 

 
2 Mit diesem Reglement sollen insbesondere folgende Ziele erreicht werden: 

a) Gewährleistung der bestimmungsgemässen Benützung der öffentlichen Anlagen der 

Stadt Zug; 

b) Aufrechterhaltung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit in öffentlichen Anlagen sowie 

deren Schutz vor Verunreinigung und Beschädigung; 

c) Koordination der verschiedenen Nutzungsansprüche; 

d) Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen oder übermässig störenden Immissionen 

aus dem Betrieb der öffentlichen Anlagen.  

 

 

§ 2 

Geltungsbereich 

 
1 Dieses Reglement gilt für die Benützung der dem Gemeingebrauch gewidmeten öffentli-

chen Anlagen der Stadt Zug. 

 
2 Dieses Reglement gilt ebenso für die Benützung der im Betriebsgebrauch stehenden 

städtischen Anlagen, soweit diese frei zugänglich sind.   

 
                                                                    
1) Amtliche Sammlung der Ratsbeschlüsse der Stadt Zug, Band 11, S. 151 

G r o s s e r  G e m e i n d e r a t  
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3 Ausgenommen vom Geltungsbereich dieses Reglements ist die Parkierung von Motor-

fahrzeugen auf öffentlichen Strassen und Plätzen. 

 

 

§ 3 

Begriffe 

 
1 Als öffentliche Anlagen im Sinne dieses Reglements gelten die der Stadt Zug gehören-

den, für die Allgemeinheit bestimmten Plätze, Park- und Rasenanlagen, die öffentlichen See-

uferanlagen sowie die städtischen Kinderspielplätze. 

 
2 Als öffentlich zugängliche Anlagen im Betriebsgebrauch gelten namentlich die Aussen-

anlagen von Schulen, die frei zugänglichen Aussensportanlagen, die beaufsichtigten Seebä-

der, das Braunviehzuchtareal sowie der Friedhof St. Michael. 

 
3 Als schlichter Gemeingebrauch im Sinne dieses Reglements gilt die bestimmungsgemäs-

se und gemeinverträgliche Benützung einer öffentlichen Anlage.  

 
4 Als gesteigerter Gemeingebrauch im Sinne dieses Reglements gilt die Benützung einer 

öffentlichen Anlage im Gemeingebrauch, die nicht mehr bestimmungsgemäss oder gemein-

verträglich ist und andere Benützerinnen oder Benützer wesentlich einschränkt, aber nicht 

vollumfänglich ausschliesst.   

 
5 Als Sondernutzung im Sinne dieses Reglements gilt die Benützung einer öffentlichen An-

lage im Gemeingebrauch, die nicht mehr bestimmungsgemäss ist und bei welcher die oder der 

Berechtigte ein ausschliessliches Verfügungsrecht über die Sache oder einen Teil davon er-

hält.   

 
6 Als öffentliche Veranstaltung im Sinne dieses Reglements gilt ein zeitlich begrenztes, 

organisiertes Ereignis auf öffentlichem Grund, das sich an einen nicht näher bestimmenbaren 

Personenkreis richtet, für jedermann zugänglich ist und von welchem schädliche oder stören-

de Einwirkungen auf die Umgebung ausgehen können.  

 
7 Als Grossanlass im Sinne dieses Reglements gelten öffentliche Veranstaltungen, die ei-

ne grosse Anzahl Besucherinnen bzw. Besucher oder Mitwirkende erwarten lassen, sich 

grossflächig über mehrere öffentliche Anlagen erstrecken, mit einer umfangreichen Infra-

struktur ausgestattet sind oder grössere verkehrspolizeiliche Massnahmen erfordern.  
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2. Abschnitt: Benützung der öffentlichen Anlagen im Allgemeinen 
 

§ 4 

Grundsätze für alle Benützungsarten 

 
1 Die öffentlichen Anlagen sind schonend und mit aller Sorgfalt zu benützen. Sie dürfen 

weder zerstört noch beschädigt noch verunreinigt werden. 

 
2 Bei der Benützung der öffentlichen Anlagen ist auf die weiteren Benützerinnen und Be-

nützer Rücksicht zu nehmen. Die Einwirkungen auf die Nachbarschaft sind möglichst gering zu 

halten. 

 
3 Dieses Reglement vermittelt keinerlei Rechtsanspruch auf die Benützung von öffentli-

chen Anlagen. 

 

 

§ 5 

Benützungseinschränkungen 

 
1 Für öffentliche Anlagen gelten die folgenden Benützungseinschränkungen: 

a) Fahrverbot für Motorfahrzeuge, vorbehältlich der Fahrzeuge des öffentlichen Dienstes; 

b) Verbot des unbewilligten Campierens; 

c) Verbot des Feuerentfachens ausserhalb der dafür vorgesehenen Feuerstellen.  

 
2 Für öffentliche Anlagen können die zuständigen Organe weitere Benützungseinschrän-

kungen anordnen, namentlich 

a) vorübergehende oder dauernde Betretungsverbote von Grün- bzw. Gartenflächen zum 

Schutz der Bodenbeschaffenheit oder der Bepflanzung, 

b) Badeverbot, 

c) Hundeverbot, 

d) Leinenpflicht für Hunde, 

e) Verbot der Angelfischerei. 

 
3 Für das Befahren der öffentlichen Plätze mit Motorfahrzeugen gilt die Strassenver-

kehrsgesetzgebung. 

 

 

§ 6 

Alkoholverbot 

 
1 Für einzelne öffentliche Anlagen kann der Stadtrat ein Alkoholverbot erlassen. In öf-

fentlichen Anlagen mit Alkoholverbot dürfen alkoholhaltige Getränke weder konsumiert noch 

mitgeführt werden. 
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2 Das Alkoholverbot kann tageszeitlich oder saisonal beschränkt werden. Es kann auf al-

koholische Getränke in gläsernen Behältnissen beschränkt werden (Glasverbot). 

 
3 Eine Ausnahme vom Alkoholverbot gilt für Gastwirtschaftsbetriebe und für besondere 

Veranstaltungen mit Alkoholausschankbewilligung. 

 
4 Die Zuger Polizei sowie die von der Stadt Zug beauftragten Sicherheits- und Kontrollor-

gane sind ermächtigt, mitgebrachte alkoholhaltige Getränke einzuziehen und zu vernichten. 

 

 

 

§ 7 

Öffentliche Anlagen im Betriebsgebrauch 

 
1 Die Benützung von öffentlichen Anlagen im Betriebsgebrauch richtet sich nach der je-

weils anwendbaren Benützungsordnung. 

 
2 Soweit die anwendbare Benützungsordnung keine abweichenden Vorschriften enthält, 

gelten die Benützungsvorschriften dieses Reglements sinngemäss.  

 

 

 

§ 8 

Besondere Benützungsordnungen für einzelne Anlagen 

 
1 Bei Bedarf kann der Stadtrat für einzelne öffentliche Anlagen besondere Benützungs-

ordnungen erlassen. 

 
2 Für die beaufsichtigten Badeanlagen erlässt der Stadtrat eine Badeordnung. 

 
3 Die Benützungsordnung kann bestimmen, dass einzelne Anlagen, Einrichtungen oder 

Geräte nur in Begleitung erwachsener Personen oder unter Aufsicht von ausgebildeten In-

struktorinnen bzw. Instruktoren benützt werden dürfen. 

 

 

 

§ 9 

Haftung der Stadt Zug  

 

 1  Die Benützung der öffentlichen Anlagen erfolgt auf eigene Gefahr. 

 

 2 Die Stadt Zug übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden, welche 

durch das Verhalten Dritter verursacht worden sind. Ebenso wenig haftet die Stadt Zug für 
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Folgeschäden, die entstanden sind, weil eine öffentliche Anlage nicht hat benützt werden kön-

nen. 

 

 3 Im Übrigen richtet sich die Haftung der Stadt Zug nach dem Gesetz über die Verantwort-

lichkeit der Gemeinwesen, Behördemitglieder und Beamten vom 1. Februar 19791). 

 

 

 

§ 10 

Haftung der Benützerinnen und Benützer  

 
1 Wer an einer öffentlichen Anlage durch unsachgemässe Benützung schuldhaft einen 

Schaden anrichtet, hat diesen der Stadt Zug zu ersetzen. Mehrere Verursacherinnen und Ver-

ursacher haften solidarisch.  

   
2 Für Grossanlässe sowie für Veranstaltungen mit erhöhtem Schadenrisiko hat die Veran-

stalterin bzw. der Veranstalter eine ausreichende Haftpflichtversicherung abzuschliessen. 

 

 

 
3. Abschnitt: Besondere Benützungsformen 
 

§ 11 

Schlichter Gemeingebrauch 

 
1 Die bestimmungsgemässe und gemeinverträgliche Benützung einer öffentlichen Anlage 

steht jeder Person offen. 

 
2 Massgebend für die Zweckbestimmung der Anlage ist die Widmung durch den Stadtrat. 

 
3 Der Gemeingebrauch einer öffentlichen Anlage kann eingeschränkt werden, wenn das 

öffentliche Interesse dies erfordert. 

 

 

 

§ 12 

Gesteigerter Gemeingebrauch 

 
1 Die Inanspruchnahme einer öffentlichen Anlage in der Form des gesteigerten Gemeinge-

brauchs ist unter dem Vorbehalt von Absatz 2 bewilligungspflichtig. 

 

 

 
                                                                    
1) BGS 154.11 
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2 Keiner Bewilligung bedürfen 

a) Darbietungen der Strassenkunst mit musikalischem, schauspielerischem, artisti-

schem oder ähnlichem Inhalt, soweit in den vom Stadtrat gestützt auf § 15 erlassenen 

Vorschriften nicht abweichend geregelt. 

b) Hinweisschilder (Steller) und Auslagen für ein unmittelbar an eine öffentliche Anlage 

angrenzendes Verkaufsgeschäft oder einen angrenzenden Gewerbebetrieb, sofern 

die in Anspruch genommene Fläche 1 m2 nicht übersteigt, 

c) das Sammeln von Unterschriften sowie das Verteilen von Informationsmaterial nicht 

kommerzieller Natur, wenn keinerlei feste Einrichtung (Stand, Tisch oder derglei-

chen) verwendet wird. 

 
3 Die Bewilligung wird erteilt, sofern dem gesteigerten Gemeingebrauch keine öffentli-

chen Interessen entgegenstehen. 

 
4 Die Bewilligung kann mit Auflagen und Bedingungen verbunden werden namentlich be-

treffend Gewährleistung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit, betreffend schädliche oder stö-

rende Einwirkungen auf die Nachbarschaft sowie betreffend Vermeidung und Beseitigung von 

Abfällen. 

 

 

 

§ 13 

Öffentliche Veranstaltungen 

 
1 Veranstalterinnen und Veranstalter haben die geeigneten Vorkehren zu treffen, damit 

vor, während und im Anschluss an die Veranstaltung die öffentliche Ruhe, Ordnung und Si-

cherheit gewährleistet sind. 

 
2 Die von Veranstaltungen ausgehenden Einwirkungen auf die Nachbarschaft (Lärm-, 

Licht- und/oder Geruchsimmissionen, Luftverunreinigungen namentlich durch Rauch und 

Russ) sind soweit wie möglich zu vermeiden oder zu begrenzen. 

 
3 Bei der Bewilligung von Veranstaltungen sind die Bedürfnisse der Nachbarschaft zu be-

rücksichtigen. Dies gilt insbesondere für das Ruhebedürfnis in den Nachtstunden zwischen 

22.00 und 07.00 Uhr. 

 
4 Für stark beanspruchte öffentliche Anlagen werden Belegungspläne erstellt. Massge-

bend für die Aufnahme in den Belegungsplan sind das öffentliche Interesse an der Veranstal-

tung, deren Qualität sowie die zu erwartende Belastung der Nachbarschaft.  

 
5 Veranstaltungsbewilligungen enthalten Bestimmungen über den Auf- und Abbau, die 

Reinigung und die Instandstellung. 
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§ 14 

Grossanlässe  

 

Für Grossanlässe sind folgende Grundlagen zu erstellen und der Bewilligungsbehörde 

einzureichen: 

a) ein Sicherheitskonzept; 

b) ein Konzept zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung; 

c) ein Mobilitätskonzept; 

d) ein Konzept zur Abfallvermeidung und –beseitigung. 

 

 

 

§ 15 

Strassenkunst 

 

Der Stadtrat erlässt Vorschriften für Darbietungen der Strassenkunst. 

 

 

 

§ 16 

Sondernutzung 

 
1 Die Sondernutzung von öffentlichen Anlagen wird in Form einer Sondernutzungskonzes-

sion bewilligt. Die Sondernutzungskonzession regelt die Rechte und Pflichten der oder des 

Nutzungsberechtigten.  

 
2 Sondernutzungskonzessionen werden befristet. 

 
3 Fallen für eine bestimmte Sondernutzung mehrere Interessierte in Betracht, wird die 

Sondernutzungskonzession in der Regel öffentlich ausgeschrieben. Sind die Interessierten 

alle bekannt, kann auch ein Einladungsverfahren durchgeführt werden. 

 
4 Eine allenfalls erforderliche Baubewilligung bleibt vorbehalten. 

 

 

 

§ 17 

Gebühren 

 
1 Der schlichte Gemeingebrauch ist gebührenfrei. 
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2 Für den gesteigerten Gemeingebrauch wird mit dem Bewilligungsentscheid eine Verwal-

tungsgebühr erhoben nach Massgabe des Kostendeckungs- und des Aequivalenzprinzips. 

Führt der gesteigerte Gemeingebrauch zu erheblichen wirtschaftlichen Vorteilen, kann die 

Gebühr angemessen erhöht werden. 

 
3 Für die Sondernutzung ist eine Konzessionsgebühr zu entrichten. Massgebend für die 

Bemessung der Konzessionsgebühr ist das wirtschaftliche Interesse an der Sondernutzung. 

 
4 Besteht am gesteigerten Gemeingebrauch oder an der Sondernutzung ein bedeutendes 

öffentliches Interesse, kann die Verwaltungs- bzw. Konzessionsgebühr angemessen herabge-

setzt oder ganz darauf verzichtet werden. 

 

 

 

 
4. Abschnitt: Organisation und Verfahren 
 

§ 18 

Zuständigkeiten 

 
1 Sondernutzungskonzessionen für Leitungsnetze zur Verteilung von Wasser und Energie 

werden dem Grossen Gemeinderat zur Beschlussfassung unterbreitet. Im Übrigen obliegt die 

Erteilung von Sondernutzungskonzessionen dem Stadtrat. 

 
2 Einmalige und erstmals durchgeführte Grossanlässe werden vom Stadtrat bewilligt. Im 

Übrigen ist das Departement Soziales, Umwelt und Sicherheit zuständig für die Bewilligung 

von öffentlichen Veranstaltungen. 

 
3 Das Polizeiamt ist vorbehältlich Absatz 2 zuständig für 

a) die Bewilligung des gesteigerten Gemeingebrauchs von öffentlichen Anlagen, 

b) den Abschluss von Nutzungsvereinbarungen betreffend Flächen für die Boulevard-

Gastronomie. 

 
4 Betrifft die Bewilligung eine öffentlich zugängliche Anlage im Betriebsgebrauch, hört die 

Bewilligungsbehörde vor Bewilligungserteilung das für den Betrieb der Anlage verantwortli-

che Organ an. 

 

 

 

§ 19 

Verfahren 

 
1 Die für die Benützung der öffentlichen Anlage zuständige Bewilligungsbehörde koordi-

niert das Verfahren mit allfälligen weiteren Bewilligungsverfahren.  
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2 Für einmalige oder erstmals durchgeführte Grossanlässe hat die Gesuchseinreichung 

spätestens sechs Monate und für wiederkehrende Grossanlässe spätestens drei Monate vor 

Beginn der Veranstaltung zu erfolgen. 

 
3 Bei den übrigen Veranstaltungen ist das Benützungsgesuch in der Regel spätestens ei-

nen Monat im Voraus einzureichen. 

 

 

 

 
5. Abschnitt: Administrative und strafrechtliche Massnahmen 

 

§ 20 

Ausschluss von der Benützung 

 
1 Wer in schwerwiegender Weise oder wiederholt gegen dieses Reglement oder gegen ei-

ne Benützungsordnung im Sinne von § 8 dieses Reglements zuwider handelt, kann vom Stadt-

rat für eine bestimmte Dauer von der Benützung der öffentlichen Anlage ausgeschlossen wer-

den. 

 
2 Unter den Voraussetzungen von Absatz 1 kann der Stadtrat den fehlbaren Personen oder 

Organisationen eine bereits erteilte Bewilligung oder Sondernutzungskonzession entziehen. 

 

 

 

§ 21 

Ersatzvornahme 

 

Wird eine öffentliche Anlage in Form des gesteigerten Gemeingebrauchs oder der Son-

dernutzung benützt, ohne dass die dafür erforderliche Bewilligung vorliegt, können die Orga-

ne der Stadt Zug die Räumung und Wiederherstellung auf Kosten der Verursacherin oder des 

Verursachers anordnen. 

 

 

 

 

§ 22 

Strafbestimmung 

 
1 Wer den Vorschriften dieses Reglements oder der gestützt darauf erlassenen Benüt-

zungsordnungen zuwider handelt, wer insbesondere 

a) eine öffentliche Anlage ohne Bewilligung mit einem Motorfahrzeug befährt, 

b) in einer öffentlichen Anlage ohne Bewilligung campiert, 
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c) in einer öffentlichen Anlage unberechtigt Feuer entfacht, 

d) ein Betretungsverbot missachtet, 

e) ein Badeverbot missachtet, 

f) ein Hundeverbot missachtet, 

g) eine Leinenpflicht für Hunde verletzt, 

h) ein Verbot der Angelfischerei missachtet, 

i) ein Alkoholverbot missachtet, 

j) ohne Bewilligung eine öffentliche Anlage in Form des gesteigerten Gemeinge-

brauchs oder der Sondernutzung in Anspruch nimmt, 

k) Auflagen oder Bedingungen einer Bewilligung zum gesteigerten Gemeingebrauch 

oder zur Sondernutzung (Sondernutzungskonzession) verletzt, 

l) die für die Ausübung der Strassenkunst geltenden allgemeinverbindlichen Vor-

schriften verletzt, 

m) einen Ausschluss von der Benützung gemäss § 20 missachtet, 

 

wird gestützt auf §§ 2 und 4 des Übertretungsstrafgesetzes vom 23. Mai 20131) mit Busse be-

straft. 

 
2 Die fahrlässige Tatbegehung ist strafbar. 

 

 

 

 
6. Abschnitt: Schlussbestimmungen 
 

§ 23 

Inkrafttreten 

 
1 Dieses Reglement untersteht dem fakultativen Referendum gemäss § 8 der Gemeinde-

ordnung der Stadt Zug vom 1. Februar 20052). 

 
2 Dieses Reglement tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. Es wird im Amtsblatt des Kantons Zug 

bekannt gegeben und in die Amtliche Sammlung der Ratsbeschlüsse aufgenommen. 

 

 

 

§ 24 

Aufhebung bisherigen Rechts 

 

Mit dem Inkrafttreten dieses Reglements wird das Reglement über die Ausführung von 

Grabarbeiten im öffentlichen Strassengebiet vom 15. Dezember 19383) aufgehoben. 

                                                                    
1) BGS 312.1 
2) Amtliche Sammlung der Ratsbeschlüsse, Band 11, S. 151 
3) Sammlung Hürlimann, Das Recht der Stadtgemeinde Zug, S. 339 ff. 
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§ 25 

Übergangsrecht 

 
1 Bestehende Sondernutzungskonzessionen sowie noch nicht erloschene Bewilligungen 

für den gesteigerten Gemeingebrauch sind auf den nächstmöglichen Termin dem neuen Recht 

anzupassen. 

 
2 Auf eine Verlängerung der Konzession oder eine neue Bewilligung besteht kein Rechts-

anspruch. 

 

 

 

Zug,       

 

DER GROSSE GEMEINDERAT VON ZUG 

 

Karin Hägi Martin Würmli 

Ratspräsidentin Stadtschreiber 

 

 

 

Referendumsfrist:       


